
 

Niederschrift über die Mitgliederversammlung der Waldgemeinschaft Rehberge 
 
Tag:  17.11.2023    
Ort:  Gaststätte „Seelig´s Gast- und Logierhaus“, Dollgow 
Beginn:  19.00 Uhr    
Ende:   21.00 Uhr 
 
Anwesenheit:     lt. Anwesenheitsliste 
 
Top 1) Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
Der Vorsitzende der Waldgemeinschaft, Herr Zerbel, eröffnet die Sitzung. Die Ladung zur 
Mitgliederversammlung erfolgte ordnungsgemäß. Einwände zur Ladung werden nicht vorgebracht.  
 
Top 2) Bestellung des Protokollführers 
Herr Klemt wurde zum Protokollführer vorgeschlagen und von der Mitgliederversammlung einstimmig bestätigt. 
 
Abstimmung: 
306 Ja-Stimmen   0 Nein-Stimmen  0 Enthaltungen  
 
Top 3) Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Gemäß dem aktuellen Flächenbuch ergibt sich eine Gesamtzahl der Stimmen von  
Insgesamt                  375     
davon anwesend bzw. durch Vollmacht vertreten   306  
Das entspricht einer Teilnahme von 83,84 %. Damit ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig.  
 
Top 4) Beschluss über die Tagesordnung einschließlich etwaiger Änderungen 
Folgende Tagesordnung wird vorgeschlagen: 
 
  1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
  2. Bestellung des Protokollführers 
  3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  4. Beschluss über die Tagesordnung einschließlich etwaiger Änderungen 
  5. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden der Waldgemeinschaft 
  6. Ergänzender Bericht zu den Ergebnissen der Jahresrechnung durch den Kassenführer 
  7. Bericht der Rechnungsprüfungskommission 
  8. Aussprache zu den Berichten 
  9. Beschluss Nr. 1 über die Jahresrechnung 2022/2023 einschließlich der Waldgeldzahlung und 
      Entlastung des Vorstandes 
10. Beschluss Nr. 2 über den Wirtschafts- und Haushaltsplan und den Holzeinschlag für den 
      Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024  
11. Beschluss Nr. 3 über die Anpassung der Satzung 
12. Beschluss Nr. 4 über die Aufnahme neuer Flächen und Mitglieder 
13. Beschluss Nr. 5 über die Gewährung einer Spende  
14. Beschluss Nr. 6 über die Wahl der Rechnungsprüfer für das Wirtschaftsjahr 2023/2024  
15. Schlusswort  
Abstimmung: 
306 Ja-Stimmen   0 Nein-Stimmen  0 Enthaltungen  
 
Top 5) Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden der Waldgemeinschaft 
Bericht: Herr Zerbel 
 
Top 6) Ergänzender Bericht zu den Ergebnissen der Jahresrechnung durch den Kassenführer 
Da Herr Lamprecht nicht anwesend sein konnte, hat er den Bericht schriftlich an Herrn Zerbel übergeben.   
Der Bericht wurde in der Versammlung verlesen. Die Waldgemeinschaft verfügte demzufolge zu Beginn des 
Wirtschaftsjahres, am 01.07.2022, über ein Vermögen von 195.545,16 €.  



 

Am 30.06.2023 betrug die Höhe des Guthabens 204.448,81 €. Die Waldgemeinschaft zahlte an die Mitglieder 
Waldgeld in Höhe von 125 €/ha, damit insgesamt 94.173,39 €, aus. Probleme bei der Auszahlung des Waldgeldes 
sind nicht entstanden. 
 
Aktuell verfügt die Waldgemeinschaft über finanzielle Mittel von 207.090,09 €. 
 
Top 7) Bericht der Rechnungsprüfungskommission 
Bericht: Herr Kinzl 
 
Die Rechnungsprüfung erfolgte durch die gewählten Rechnungsprüfer Herrn Kinzl und Frau Rau im Vorfeld der 
Mitgliederversammlung bei Herrn Lamprecht.  Im Ergebnis der Prüfung wurden keine Abweichungen zwischen den 
vorliegenden Belegen und den Kontobewegungen festgestellt. Alle Einnahmen und Ausgaben wurden 
ordnungsgemäß verbucht. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die Prüfer, Herr Kinzl und Frau Rau, empfehlen 
der Mitgliederversammlung, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen. 
 
Abstimmung: 
306 Ja-Stimmen   0 Nein-Stimmen  0 Enthaltungen  
 
Top 8) Aussprache zu den Berichten  
Zu den erfolgten Berichten gab es keine Diskussion. Allerdings wurden Hinweise zum vorliegenden Entwurf der 
Satzung gegeben und besprochen: 
 
Herr Lück-Lindwurm wies darauf hin, dass die Formulierung im § 3 Abs. 1 zur räumlichen Lage von neu 
aufzunehmenden Mitgliedsflächen sehr unpräzise ist. Nach Diskussion dieser Anmerkung wurde vereinbart, den 
Absatz folgendermaßen neu zu formulieren: 
Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die Eigentümer von Flächen sind, die sich 
innerhalb von Gemarkungen mit bestehenden Mitgliedsflächen befinden.  
 
Herr Ott hatte Anmerkungen zu § 4, Abs. 1, Satz 1 und fragte nach, ob neben Eigentümern auch Besitzer von 
Waldparzellen Mitglied in der Waldgemeinschaft sind. Es wurde festgestellt, dass dieses seit Langem nicht mehr 
der Fall ist. Da eine derartige Konstellation auch nicht angestrebt wird, wurde sich darauf geeinigt, im Satz 1 den 
Begriff Besitz zu streichen und ihn folgendermaßen zu formulieren:  
Die Mitgliedschaft endet durch den Untergang der Waldparzelle im Eigentum des bzw. der Mitglieder, durch 
Kündigung, Ausschluss gemäß § 4 Abs. 2 oder Tod. 
 
Herr Eggers wies in Ergänzung der bereits erfolgen Hinweise darauf hin, dass die im vorliegenden Satzungsentwurf 
lt. § 8 Abs. 4 Satz 1 vorgesehenen Regelungen es nicht ermöglichen, dass er Herrn von Jagwitz-Biegnitz vertreten 
kann, deren Waldeigentum er als Förster betreut.  
 
Im Entwurf der Satzung wurde daher der § 8, Abs. 4 Satz 1folgendermaßen geändert: 
Ein abwesendes, stimmberechtigtes Mitglied kann sich durch ein anderes Mitglied, durch den Ehegatten oder 
durch Verwandte bis zum 2. Grade oder durch eine Person im Anstellungsverhältnis vertreten lassen.  
 
Top 9) Beschluss Nr. 1/2023 über die Jahresrechnung 2022/2023 einschließlich der Waldgeldzahlung und 
Entlastung des Vorstandes 
 
Abstimmung: 
306 Ja-Stimmen   0 Nein-Stimmen  0 Enthaltungen  
 
Top 10) Beschluss Nr. 2/2023 über den Wirtschafts- und Haushaltsplan und den Holzeinschlag für den Zeitraum 
vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024 
 
 Abstimmung: 
306 Ja-Stimmen   0 Nein-Stimmen  0 Enthaltungen  
 
 



 

Top 11) Beschluss Nr. 3/2023 über die Anpassung der Satzung  
Der vorliegende Satzungsentwurf wurde mit den unter Top 8 genannten Änderungsvorschlägen in die Abstimmung 
gegeben. Die Änderungen umfassen: 
 
§ 3 Abs. 1, der folgendermaßen formuliert wird: 
 
Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die Eigentümer von Flächen sind, die sich 
innerhalb von Gemarkungen mit bestehenden Mitgliedsflächen befinden. 
 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 der folgendermaßen formuliert wird: 
 
Die Mitgliedschaft endet durch den Untergang der Waldparzelle im Eigentum des bzw. der Mitglieder, durch 
Kündigung, Ausschluss gemäß § 4 Abs. 2 oder Tod. 
 
§ 8, Abs. 4, Satz 1 der folgendermaßen formuliert wird: 
 
Ein abwesendes, stimmberechtigtes Mitglied kann sich durch ein anderes Mitglied, durch den Ehegatten oder 
durch Verwandte bis zum 2. Grade oder durch eine Person im Anstellungsverhältnis vertreten lassen.  
 
Abstimmung: 
306 Ja-Stimmen   0 Nein-Stimmen  0 Enthaltungen 
 
Es erfolgte der Hinweis darauf, dass die geänderte Satzung erst in Kraft treten kann, wenn die Anerkennung bzw. 
Genehmigung dieser durch die oberste Forstbehörde des Landes Brandenburg erfolgt ist.  Der Vorstand wird die 
beschlossene Satzung zeitnah dorthin weiterleiten. 
 
Top 12) Beschluss Nr. 4/2023 über die Aufnahme neuer Flächen und Mitglieder 
Herr Zerbel erläuterte die vorliegenden Aufnahmeanträge von Herrn Gurkasch, Antragsfläche von 2,0075 ha; Frau 
Sauerland und Herrn Hoffmann, Antragsfläche von 2,1886 ha; Frau Maaß und Frau Winkler, Antragsfläche von 
5,3182 ha; Frau Schelletter, Antragsfläche von 2,3204 ha; Stresemann, Antragsfläche von 0,9186 ha sowie von  
Herrn M. und P. Vanderhoeven, Antragsfläche von 32,2264 ha, und stellte diese zur Abstimmung. Da es keine 
Einwände gab, erfolgte die Abstimmung offen und im Block.  
 
Abstimmung: 
306 Ja-Stimmen   0 Nein-Stimmen  0 Enthaltungen  
 
Top 13) Beschluss Nr. 5/2023 über die Gewährung einer Spende  
Zur Abstimmung wurde die Gewährung einer Spende in Höhe von 800,00 € an die Schülerfirma der Exin-
Förderschule in Zehdenick in Trägerschaft des Fördervereins „Miteinander leben lernen“ e.V. gestellt. 
 
Abstimmung: 
256 Ja-Stimmen   50 Nein-Stimmen  0 Enthaltungen  
 
Top 14) Beschluss Nr. 6/2023 über die Wahl der Rechnungsprüfer für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 
Zur Wahl werden Frau Rau, Frau Krüger und Herr Kinzl vorgeschlagen. 
 

Abstimmung: 
306 Ja-Stimmen   0 Nein-Stimmen  0 Enthaltungen  
 
Top 15) Schlusswort 
Herr Zerbel weist auf die ausliegende Brennholzliste hin und gibt den Hinweis, dass die nächste Pflanzaktion im 
Frühjahr 2024 erfolgen soll und dafür der 23. März vorgesehen ist.  
 
Zerbel       Klemt 
Vorstandsvorsitzender     Protokollführer   


